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TOP 8  ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER DIE LEHRVERPFLICHTUNG AN DER 
UNIVERSITÄT LÜNEBURG: STELLUNGNAHME DES SENATS ZUM 
ANHÖRUNGSENTWURF SOWIE HERSTELLUNG DES BENEHMENS ZUM ENTWURF 
EINER RICHTLINIE ÜBER DIE GRUNDSÄTZE FÜR DIE FESTLEGUNG DER 
LEHRVERPFLICHTUNG  

Bezug: Sitzungen des Senats am 8. Februar und 19. Juli 2006 

 

Sachstand: 

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2007 ist der Leuphana Universität Lüneburg vom MWK der Entwurf 

einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg zur Anhörung übersandt 

worden. Gegenüber der ersten Entwurfsfassung aus dem Dezember 2005 haben sich einzelne Ände-

rungen ergeben, die aus der synoptischen Gegenüberstellung (Anlage 2) deutlich werden.  

 

Grundlage für die Verordnung ist § 6 des Fusionsgesetzes. Dort ist vorgesehen, dass das MWK in einer 

Verordnung bestimmt, dass die Lehrverpflichtung der Lehrpersonen der Universität Lüneburg abwei-

chend von den im Übrigen geltenden Regel- und Höchstlehrverpflichtungen festgelegt werden kann. 

Das Präsidium erlässt hierzu im Benehmen mit dem Senat und mit Zustimmung des Stiftungsrats und 

des MWK eine Richtlinie, die Grundsätze der Festlegung der Lehrverpflichtung unter Berücksichti-

gung der Ausbildungskapazität, des Betreuungsaufwands sowie der Aufgaben in Forschung, Transfer 

und Selbstverwaltung bestimmt.  

 

Ein erster Verordnungsentwurf des MWK lag bereits Ende 2005 vor. Der Senat hat hierzu am 8. Februar 

2006 Stellung genommen (Anlage 3). Eine weitere Befassung fand am 19. Juli 2006 statt. In dieser 

Sitzung lag dem Senat der auf Basis der MWK-Entwurfsfassung vom Dezember 2005 intern erarbeitete 

Entwurf einer „Richtlinie über die Grundsätze der Festlegung der Lehrverpflichtung“ mit dem Ziel der 

Herstellung des Benehmens, wie es § 6 des Fusionsgesetzes vorsieht, vor. Der Senat hatte seinerzeit die 

Herstellung des Benehmens verweigert (Anlage 4) und den Präsidenten formal beauftragt, dem MWK 

die Monita des Senats mitzuteilen.  

 

Das Präsidium bittet den Senat nunmehr um Stellungnahme zu dem Anhörungsentwurf, um auf dieser Basis 

dem MWK die bis zum 30. November 2007 erbetene Stellungnahme der Universität Lüneburg zukommen 

lassen zu können. Das Präsidium bittet den Senat ferner um Herstellung des Benehmens zum Entwurf einer 

Richtlinie über die Grundsätze für die Festlegung der Lehrverpflichtung (Anlage 5). Es handelt sich dabei 

um eine auf Basis des geänderten Verordnungsentwurfs angepasste Fassung jenes Richtlinienentwurfs, 

der dem Senat bereits im Juli 2006 vorlag.  

 

Die geltende allgemeine LVVO in der Fassung vom 2. August 2007 ist als Anlage 6 beigefügt. Diese 

gilt für das Lehrpersonal, das vor der Fusion an der Universität Lüneburg tätig war oder seit der Fusion 

hier neu eingestellt wurde. Für die Lehrenden, die vor der Fusion an der FH NON tätig waren, gilt 

gem. Fusionsgesetz derzeit noch die LVVO vom 11.02.2000 (Anlage 7)  

 



 
 
 
Anlagen: 
 

1 Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg vom 16.10.07 

2 Gegenüberstellung der Entwurfsfassungen vom 07.12.05 und 16.10.07 

3 Stellungnahme des Senats vom 08.02.06 

4 Beschluss des Senats vom 19.07.06 

5 Entwurf einer Richtlinie über die Grundsätze für die Festlegung der Lehrverpflichtung (Stand: 

07.11.07 

6 LVVO vom 2. August 2007 

7 LVVO vom 11. Januar 2000 
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Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg (LVVO-
Lüneburg) 
hier: Anhörung 
 
 
Anlg.: Verordnungsentwurf 
 

Den beigefügten Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität 

Lüneburg (LVVO-Lüneburg) übersende ich zum Zwecke der formellen Anhörung mit der 

Bitte um Kenntnisnahme. Eine evtl. Stellungnahme erbitte ich bis zum 

 

30. November 2007. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

(Dr. J. Lange) 

/ 
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Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg: 

 
Aufgrund des § 21 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der Fassung vom 26. 

Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. September 2007 (Nds. 

GVBl. S. 444) sowie aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Fusion der Universität Lüneburg und der 

Fachhochschule Nordostniedersachsen und zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 

16. September 2004 (Nds. GVBl. S. 352) wird verordnet: 

 

§ 1 Abweichende Regelungen 

 

Die Lehrverpflichtung der Lehrpersonen der Universität Lüneburg kann abweichend von den im Übrigen 

geltenden Regel- und Höchstlehrverpflichtungen nach der Verordnung über die Lehrverpflichtung an 

Hochschulen (Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO -) vom 02.08.2007 festgelegt werden. Das Präsidium 

erlässt hierzu im Benehmen mit dem Senat und mit Zustimmung des Stiftungsrats und des 

Fachministeriums eine Richtlinie, die die Grundsätze für die Festlegung der Lehrverpflichtung unter 

Berücksichtigung der Höhe der Ausbildungskapazität, des sich aus den Lehrinhalten der akkreditierten 

Studiengänge ergebenden Betreuungsaufwands sowie der Aufgaben in der Forschung, des Wissens- und 

Technologietransfers und der Selbstverwaltung bestimmt. 

 

§ 2 Umfang der Abweichungen 

 

(1) Für die bis zum 31.12.2004 an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und Professoren, deren 

Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis in dem Zeitraum vom 1.1.2005 bis zur Verkündung dieser 

Verordnung begründet wurde, kann je nach Ausgestaltung des Dienstverhältnisses die 

Regellehrverpflichtungen auf einen Umfang von 8 bis 10 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) festgesetzt 

werden: 

 

(2) Für Lehrpersonen, deren Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis nach dem Termin der Verkündung 

dieser Verordnung begründet wird, können je nach Ausgestaltung der Dienstverhältnisse die Regel- und 

Höchstlehrverpflichtungen in folgendem Umfang festgesetzt werden: 

 

1a. Professorinnen und Professoren 8 - 12 LVS 

1b. Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit, die vorrangig 

Aufgaben in der Forschung wahrnehmen  

6 - 10 LVS 

2  wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie nicht zum Zweck 
der eigenen Weiterqualifikation beschäftigt werden 

12 LVS 
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(3) Absatz 2 gilt auch für Professorinnen und Professoren, denen gem. § 5 Satz 2 des Gesetzes zur Fusion 

der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen und zur Änderung des 

Niedersächsischen Hochschulgesetzes Ämter von Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 

übertragen werden. 

 

(4) Für die an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und Professoren, die bereits am 31.12. 2004 

an der Fachhochschule Nordostniedersachsen tätig waren, wird die insoweit weiter geltende 

Regellehrverpflichtung von 18 LVS um 4 LVS reduziert, sofern sie nicht überwiegend in auslaufenden 

Fachhochschulstudiengängen tätig sind. Werden in besonderem Umfang Forschungs- und 

Entwicklungsaufgaben wahrgenommen, so kann die Regellehrverpflichtung darüber hinaus in 

Ausnahmefällen um bis zu 4 LVS reduziert werden. Wird die Regellehrverpflichtung im Einzelfall reduziert, 

finden die für Universitäten geltenden Anrechnungsmaßstäbe gem. Anlage zu  

§ 13 Abs. 1 Satz 1 LVVO Anwendung. Dabei darf die zeitliche Inanspruchnahme nicht höher sein als bei 

einem Professor an einer Fachhochschule. 

 

 

(5) Bei der Bemessung der persönlichen Lehrverpflichtung ist unbeschadet von § 24 Abs. 1 Satz 4 NHG die 

Höhe der Ausbildungskapazität, die Anzahl der Lehrpersonen je Lehreinheit, der sich aus den Lehrinhalten 

der akkreditierten Studiengänge ergebende Betreuungsaufwand sowie die Erwartungen an die 

Forschungsleistungen und an die Beteiligung an den übrigen Hochschulaufgaben der Lehrperson zu 

berücksichtigen. Der Umfang der persönlichen Lehrverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der Überprüfung 

in angemessenen Zeitabständen. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit Beginn des Semesters in Kraft, das auf die Zustimmung des Stiftungsrat und des 

Fachministeriums zu der Richtlinie des Präsidiums nach § 1 Satz 2 folgt. Dieser Termin wird gesondert im 

Nds. GVBl. bekannt gemacht. 
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Entwurf einer „Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg“ 

 
- Synopse -  

 

Entwurfsfassung des MWK 07.12.2005 Anhörungsentwurf des MWK vom 16.10.2007 

Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg 
 

Aufgrund des § 21 Abs. 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der Fassung 
vom 24. Juni 2002 (Nds. GVBl. S. 286 ) zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 664) sowie aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen und zur 
Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBl. 
S. 352) wird verordnet: 

 

Entwurf einer Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg: 
 
Aufgrund des § 21 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der 
Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 13. September 2007 (Nds. GVBl. S. 444) sowie aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen und zur 
Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBl. 
S. 352) wird verordnet: 

 

§ 1 Abweichende Regelungen 
 
Die Lehrverpflichtung der Lehrpersonen der Universität Lüneburg kann abweichend von den 
im Übrigen geltenden Regel- und Höchstlehrverpflichtungen festgelegt werden. Das Präsidi-
um erlässt hierzu im Benehmen mit dem Senat und mit Zustimmung des Stiftungsrats und 
des Fachministeriums eine Richtlinie, die die Grundsätze für die Festlegung der Lehrver-
pflichtung unter Berücksichtigung der Höhe der Ausbildungskapazität, des sich aus den 
Lehrinhalten der akkreditierten Studiengänge ergebenden Betreuungsaufwands sowie der 
Aufgaben in der Forschung, des Wissens- und Technologietransfers und der Selbstverwaltung 
bestimmt. 

 

§ 1 Abweichende Regelungen 
 
Die Lehrverpflichtung der Lehrpersonen der Universität Lüneburg kann abweichend von den 
im Übrigen geltenden Regel- und Höchstlehrverpflichtungen nach der Verordnung über die 
Lehrverpflichtung an Hochschulen (Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO -) vom 02.08.2007 
festgelegt werden. Das Präsidium erlässt hierzu im Benehmen mit dem Senat und mit Zu-
stimmung des Stiftungsrats und des Fachministeriums eine Richtlinie, die die Grundsätze für 
die Festlegung der Lehrverpflichtung unter Berücksichtigung der Höhe der Ausbildungskapa-
zität, des sich aus den Lehrinhalten der akkreditierten Studiengänge ergebenden Betreu-
ungsaufwands sowie der Aufgaben in der Forschung, des Wissens- und Technologietransfers 
und der Selbstverwaltung bestimmt. 

 

§ 2 Umfang der Abweichungen 
 
(1) Für die bis zum 31.12.2004 an der Universität Lüneburg tätigen Lehrpersonen sowie für  
Lehrpersonen, deren Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis in dem Zeitraum vom 1.1.2005 
bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung begründet wurde, können je nach Ausgestaltung der 
Dienstverhältnisse die Regel- und Höchstlehrverpflichtungen in folgendem Umfang festge-
setzt werden: 
 

1. Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und 
Hochschuldozenten 

8 - 10 LVS 

2. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 4 LVS 
3 a. wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10 LVS 
3 
b. 

jedoch im Dienstverhältnis auf Zeit, die auch zum Zweck der 
eigenen Weiterqualifikation beschäftigt werden 

4 LVS 

4  Lehrkräfte für besondere Aufgaben des höheren Dienstes 12 - 18 LVS 
5 Lehrkräfte für besondere Aufgaben des gehobenen Dienstes 12 - 24 LVS 
    

§ 2 Umfang der Abweichungen 
 
(1) Für die bis zum 31.12.2004 an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und 
Professoren, deren Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis in dem Zeitraum vom 1.1.2005 bis 
zur Verkündung dieser Verordnung begründet wurde, kann je nach Ausgestaltung des Dienst-
verhältnisses die Regellehrverpflichtungen auf einen Umfang von 8 bis 10 Lehrveranstal-
tungsstunden (LVS) festgesetzt werden. 

 

(2) Für Lehrpersonen, deren Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis nach dem Termin des 
Inkrafttretens dieser Verordnung begründet wird, können je nach Ausgestaltung der Dienst-
verhältnisse die Regel- und Höchstlehrverpflichtungen in folgendem Umfang festgesetzt 
werden: 
 

(2) Für Lehrpersonen, deren Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis nach dem Termin der 
Verkündung dieser Verordnung begründet wird, können je nach Ausgestaltung der Dienstver-
hältnisse die Regel- und Höchstlehrverpflichtungen in folgendem Umfang festgesetzt werden: 
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1a. Professorinnen und Professoren 8 - 12 LVS 
1b. Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit, 

die vorrangig Aufgaben in der Forschung wahrnehmen  
6 - 10 LVS 

2 Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 4 LVS 
3 a. wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 12 LVS 
3 
b. 

jedoch im Dienstverhältnis auf Zeit, die auch zum Zweck der 
eigenen Weiterqualifikation beschäftigt werden 

4 LVS 

4  Lehrkräfte für besondere Aufgaben des höheren Dienstes 12 - 18 LVS 
5 Lehrkräfte für besondere Aufgaben des gehobenen Dienstes 12 - 24 LVS 
    

1a. Professorinnen und Professoren 8 -12 LVS 
1b. Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit, die 

vorrangig Aufgaben in der Forschung wahrnehmen  
6 -10 LVS 

2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie 
nicht zum Zweck der eigenen Weiterqualifikation beschäftigt wer-
den 

12 LVS 

 
 

 
 (3) Abs.1 Nrn. 3 a, 3b, 4 und 5 gelten auch für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die bereits am 31.12.2004 an der 
Fachhochschule Nordostniedersachsen tätig waren. 
 
(4) Absatz 2 gilt auch für Professorinnen und Professoren, denen gem. § 5 Satz 2 des Geset-
zes zur Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen und 
zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes Ämter von Universitätsprofessorin-
nen und Universitätsprofessoren übertragen werden. 
 
(5) Für die an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und Professoren, die bereits 
am 31.12. 2004 an der Fachhochschule Nordostniedersachsen tätig waren, kann die Regel-
lehrverpflichtung je nach Ausgestaltung der Dienstverhältnisse um bis zu 4 LVS reduziert 
werden, sofern sie nicht ausschließlich in auslaufenden Fachhochschulstudiengängen tätig 
sind. Werden in besonderem Umfang Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahrgenom-
men, so kann die Regellehrverpflichtung darüber hinaus in Ausnahmefällen um bis zu 4 LVS 
reduziert werden. Wird die Regellehrverpflichtung im Einzelfall reduziert, finden die für Uni-
versitäten geltenden Anrechnungsmaßstäbe gem. Anlage zu § 13 Abs. 1 Satz 1 LVVO An-
wendung. Dabei darf die zeitliche Inanspruchnahme nicht höher sein als bei einem Professor 
an einer Fachhochschule. 
 
(6) Bei der Bemessung der persönlichen Lehrverpflichtung ist unbeschadet von § 24 Abs. 1 
Satz 4 NHG die Höhe der Ausbildungskapazität, die Anzahl der Lehrpersonen je Lehreinheit, 
der sich aus den Lehrinhalten der akkreditierten Studiengänge ergebende Betreuungsauf-
wand sowie die Erwartungen an die Forschungsleistungen und an die Beteiligung an den 
übrigen Hochschulaufgaben der Lehrperson zu berücksichtigen. Der Umfang der persönli-
chen Lehrverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der Überprüfung in angemessenen Zeitab-
ständen. 
 

 

 
 
 
 
 
(3) Absatz 2 gilt auch für Professorinnen und Professoren, denen gem. § 5 Satz 2 des Geset-
zes zur Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen und 
zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes Ämter von Universitätsprofessorin-
nen und Universitätsprofessoren übertragen werden. 
 
(4) Für die an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und Professoren, die bereits 
am 31.12. 2004 an der Fachhochschule Nordostniedersachsen tätig waren, wird die insoweit 
weiter geltende Regellehrverpflichtung von 18 LVS um 4 LVS reduziert, sofern sie nicht ü-
berwiegend in auslaufenden Fachhochschulstudiengängen tätig sind. Werden in besonderem 
Umfang Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahrgenommen, so kann die Regellehrver-
pflichtung darüber hinaus in Ausnahmefällen um bis zu 4 LVS reduziert werden. Wird die 
Regellehrverpflichtung im Einzelfall reduziert, finden die für Universitäten geltenden Anrech-
nungsmaßstäbe gem. Anlage zu § 13 Abs. 1 Satz 1 LVVO Anwendung. Dabei darf die zeitli-
che Inanspruchnahme nicht höher sein als bei einem Professor an einer Fachhochschule. 
 
 
(5) Bei der Bemessung der persönlichen Lehrverpflichtung ist unbeschadet von § 24 Abs. 1 
Satz 4 NHG die Höhe der Ausbildungskapazität, die Anzahl der Lehrpersonen je Lehreinheit, 
der sich aus den Lehrinhalten der akkreditierten Studiengänge ergebende Betreuungsauf-
wand sowie die Erwartungen an die Forschungsleistungen und an die Beteiligung an den 
übrigen Hochschulaufgaben der Lehrperson zu berücksichtigen. Der Umfang der persönli-
chen Lehrverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der Überprüfung in angemessenen Zeitab-
ständen. 
 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit Beginn des Semesters in Kraft, das auf die Zustimmung des Stif-
tungsrat und des Fachministeriums zu der Richtlinie des Präsidiums nach § 1 Satz 2 folgt. 
Dieser Termin wird gesondert im Nds. GVBl. bekannt gemacht. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit Beginn des Semesters in Kraft, das auf die Zustimmung des Stif-
tungsrat und des Fachministeriums zu der Richtlinie des Präsidiums nach § 1 Satz 2 folgt. 
Dieser Termin wird gesondert im Nds. GVBl. bekannt gemacht. 
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 ANLAGE 3 
 

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 
des Senats der Universität Lüneburg am 08.02.2006 

 
 
TOP 6 ENTWURF EINER LEHRVERPFLICHTUNGSVERORDNUNG FÜR DIE UNIVERSITÄT LÜNE-

BURG; HIER: STELLUNGNAHME DES SENATS 
 
Der Präsident erläutert die Drs. Nr. 7/2 WS 05/06 und weist darauf hin, dass es sich hierbei 
um eine Verordnung des Fachministeriums handelt, zu der die Universität um Stellungnahme 
gebeten wurde. Eine Richtlinie gem. Art. 1 § 6 Abs. 1 FusionsG soll parallel zum Anhörungs-
verfahren erarbeitet werden. Diese Richtlinie wird vom Präsidium im Benehmen mit dem Se-
nat erlassen und bedarf der Zustimmung des Stiftungsrats. Nach intensiver Erörterung be-
schließt der Senat: 

  
 „Der Senat nimmt den Entwurf einer Lehrverpflichtungsverordnung für die Universität Lüne-

burg gem. Drs. Nr. 7/2 WS 05/06 mit folgenden Änderungswünschen zustimmend zur 
Kenntnis: 
1. § 2 Abs. 1 Tabelle Nr. 3a. (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter): Die Lehr-

verpflichtung soll 8 LVS betragen.  
2. § 2 Abs. 2 Tabelle: Die Lehrverpflichtungen sollen wie folgt geändert werden: 

1a. (Professorinnen und Professoren): 8-10 LVS 
1b. (Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit, die vorrangig Auf-

gaben in der Forschung wahrnehmen): 6 LVS 
3a. (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter): 8 LVS. 

3. § 2 Abs. 5 soll folgende Fassung erhalten: 
‚(5) Für die an der Universität Lüneburg tätigen Professorinnen und Professoren, die be-
reits am 31.12.2004 an der Fachhochschule Nordostniedersachsen tätig waren, wird die 
Regellehrverpflichtung um 4 LVS reduziert, sofern sie nicht ausschließlich in auslaufenden 
Fachhochschulstudiengängen tätig sind. Werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
wahrgenommen, so kann die Regellehrverpflichtung darüber hinaus um bis zu 4 LVS re-
duziert werden. Wird die Regellehrverpflichtung im Einzelfall reduziert, finden die für U-
niversitäten geltenden Anrechnungsmaßstäbe gem. Anlage zu § 13 Abs. 1 Satz 1 LVVO 
Anwendung. Dabei darf die zeitliche Inanspruchnahme nicht höher sein als bei einem 
Professor an einer Fachhochschule.’“ 

 14:0:2  
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UNIVERSITÄT LÜNEBURG – SENAT  

 Lüneburg, den 21.07.2006 

An   
die Mitglieder des Senats    
  
die Mitglieder des Präsidiums   
die Dekane I – III  
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
die Vertreterin des Gesamtpersonalrats  
  
im  H a u s e  
 

 
Vertrauliches Protokoll der 4. Sitzung des 1. Senats der Universität Lüneburg im Sommersemester 2006 am Mittwoch, 
19.07.2006, Senatssaal, Campus Scharnhorststraße  
 
Bezug: Protokoll der o. g. Sitzung vom 21.07.2006 
 
 
TOP 7 ENTWURF EINER RICHTLINIE ÜBER DIE GRUNDSÄTZE FÜR DIE FESTLEGUNG DER 
 LEHRVERPFLICHTUNG  
 

Herr Spoun erläutert die Ziele der Beratung der o. g. Richtlinie (Drs. Nr. 22/4 SoSe 2006). Da diese im 
Benehmen mit dem Senat vom Präsidium beschlossen werden muss, sollen Wünsche und Anregungen 
ermittelt und ggf. mit dem MWK abgestimmt werden, um schließlich mit der Verabschiedung der Richtlinie 
durch das Präsidium die Voraussetzung für das Inkrafttreten der Verordnung über die Lehrverpflichtung an 
der Universität Lüneburg zu schaffen. Herr Hoop erläutert die „Philosophie“ der Richtlinie und einzelne 
Regelungen. Nach sehr ausführlicher Beratung fasst der Senat folgenden Beschluss: 
 
„Der Senat beauftragt das Präsidium, beim Wissenschaftsministerium Erläuterungen und Begründungen zur 
Ablehnung der Veränderungsvorschläge des Senats vom 08.02.06 zu erbitten und auf eine Umsetzung 
dieser Vorschläge hinzuwirken. Der Senat bittet insbesondere darum  
-  zwischen Quantität und Qualität der Lehre abzuwägen; 
- die Professorenschaft der Universität Lüneburg nicht auf dem Verordnungswege im Landesvergleich zu 

benachteiligen;  
- die Wahrnehmung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nicht nur in Ausnahmefällen zum 

Tatbestand für eine Reduktion der Lehrverpflichtung zu machen, sondern die Regelungen so zu gestalten, 
dass sie Anreizwirkung für die Erbringung besonderer Leistungen entfalten. 

- durch abgewogene Regelungen das Zusammenwachsen der beiden Alt-Körperschaften und das 
kooperative Miteinander der verschiedenen Statusgruppen zu befördern.  

18:0:1  
 
Der Senat beschließt ferner:  
„Das Benehmen zur ’Richtlinie über die Grundsätze für die Festlegung der Lehrverpflichtung’ wird nicht 
hergestellt.“ 
9:8:0 
 
Der Antrag von Prof. Dr. Weihe, das Benehmen zunächst grundsätzlich herzustellen und die Richtlinie später 
auf der Basis der Nachverhandlungen zur LVVO zu überarbeiten, gelangt nicht mehr zu Abstimmung    
 
Herr Döring gibt eine persönliche Erklärung zu Protokoll (Anlage). 
 
 
 

 Sascha Spoun     Claudia Meyer 
  - Vorsitz -        - Protokoll – 

ANLAGE 4



Döring 

 

 

 

Erklärung zu Protokoll TOP 7 

der Senatssitzung vom 17.07.06 

 

 

 

Die vorgelegte „Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg“ sieht in § 2 Abs. 1 

Nr. 1 für Professorinnen, Professoren und Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten ein Deputat 

von 8 – 10 LVS vor. Diese Regelung weicht von § 4 Abs. 1 Nr. 1 (8 LVS) der LVVO vom 11. Januar 

2000 zum Nachteil dieser Hochschullehrergruppe ab. 

 

Zur Wahrung der Rechte dieser Hochschullehrergruppe kann ich der „Verordnung über die 

Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg“ nicht zustimmen. 

 

 

17.07.06        gez. Ulrich Döring 
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A N L A G E  5 

Entwurf einer Richtlinie über die Grundsätze  
für die Festlegung der Lehrverpflichtung 

 
(Stand: 07.11.2007) 

 
Aufgrund des Art. 1 § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhoch-
schule Nordostniedersachsen und zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 16. 
September 2004 (Nds. GVBl. S. 352) – nachfolgend Gesetz genannt - und des § 1 Satz 2 der Verord-
nung über die Lehrverpflichtung an der Universität Lüneburg vom …….2007 (Nds. GVBl. S. ...) – 
nachfolgend Verordnung genannt - hat das Präsidium der Universität Lüneburg am ............ 2007 im 
Benehmen mit dem Senat sowie mit Zustimmung des Stiftungsrats und des Fachministeriums folgende 
Richtlinie beschlossen: 
 

§ 1 Grundsatz 
 

1Die Richtlinie regelt die Grundsätze für die Festlegung der Lehrverpflichtung unter Berücksichtigung 
der Höhe der Ausbildungskapazität, des sich aus den Lehrinhalten der akkreditierten Studiengänge 
ergebenden Betreuungsaufwands sowie der Aufgaben in der Forschung, des Wissens- und Technolo-
gietransfers und der Selbstverwaltung. 2Die Richtlinie ist nur heranzuziehen, soweit die Verordnung 
bei abweichenden Festlegungen der Lehrverpflichtung einen Gestaltungsraum vorsieht. 3Soweit keine 
abweichenden Festlegungen erfolgen, gelten die Regelungen der Verordnung über die Lehrverpflich-
tung an Hochschulen (LVVO) vom 02.08.2007 (Nds. GVBl. S. 408) mit Ausnahme von §§ 5 und 9 
LVVO. 
 
 

§ 2 Gestaltungsraum 
 

(1)  1Die Festlegung der Regel- und Höchstlehrverpflichtungen für die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Ver-
ordnung aufgeführten Lehrpersonen erfolgt durch das Präsidium auf Antrag der Fakultät. 2In 
dem Antrag wird der Vorschlag für die Festlegung der Lehrverpflichtung unter Würdigung der 
dabei zu berücksichtigenden Faktoren (§ 1 Satz 1) konkret begründet. 3Die Stellungnahme der 
Studiendekanin oder des Studiendekans ist dem Antrag beizufügen. 4Der Antrag kann für eine 
einzelne Lehrperson oder für eine Gruppe von Lehrpersonen gestellt werden. 

(2)  1Die Festlegung der Regellehrverpflichtung für die in § 2 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 1a und 1b der 
Verordnung genannten Professorinnen und Professoren erfolgt durch Vereinbarung. 2Die Verein-
barung wird zwischen der Professorin oder dem Professor und dem Präsidium getroffen. 3Die Fa-
kultät hat dem Präsidium hierzu einen Vorschlag vorzulegen. 4Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. § 24 Abs. 1 und 2 NHG bleiben unberührt. 

(3)  Zur Reduzierung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung teilt die Studiendekanin oder der 
Studiendekan der Fakultät und dem Präsidium die Professorinnen und Professoren mit, die aus-
schließlich in auslaufenden Fachhochschulstudiengängen tätig sind und somit 18 LVS zu leis-
ten haben.  

(4)  1Eine Reduzierung der Lehrverpflichtung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 der Verordnung erfolgt durch 
das Präsidium auf Antrag der Fakultät. 2In diesem Antrag sind Art und Umfang der Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben sowie daraus folgend der erforderliche Umfang der Reduzierung der 
Lehrverpflichtung um bis zu 4 LVS konkret darzulegen und zu begründen. 3Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(5)  Als angemessener Zeitabstand im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 2 der Verordnung wird ein Zeitraum 
von fünf Jahren angesehen. 

 
 

§3  
Unterrichtung über die Anwendung der Richtlinie 

 
1Das Präsidium unterrichtet den Senat und den Stiftungsrat nach Art. 1 § 6 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
regelmäßig über die Anwendung der Richtlinie. 2Die Unterrichtung erfolgt erstmalig zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der Verordnung und anschließend alle fünf Jahre.  
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 
Lüneburg in Kraft, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung. 
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